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Zollbehandlung

von Ubersiedlungsgut

Art. 13 der Verordnung zum Zollgesetz
1 Gebrauchtes, zur eigenen Weiterbenut-
zung bestimmtes Ubersiedlungsgut von
Zuziehenden ist zollfrei (Art. 14 Ziff. 8 ZG).
2 Als Zuziehende gelten natiirliche Perso-
nen, die ihren Wohnsitz im Ausland aufge-
ben und ins Inland verlegen.

3 Als Ubersiedlungsgut gelten Waren, die
der Zuziehende personlich oder zur eigenen
Berufs- oder Gewerbsausiibung wahrend
mindestens sechs Monaten im Ausland
benutzt hat und im Inland selber weiterbe-
nutzen wird, sowie Haushaltvorrate in bli-
cher Art und Menge, alkoholische Getranke
mit einem Alkoholgehalt von iber 25 Grad
jedoch hochstens 12 Liter. Fir Automobile,
Motorboote und Flugzeuge wird die Zollbe-
freiung nur gewahrt, wenn sich der Zuzie-
hende verpflichtet, sie nach der zollfreien
Abfertigung noch mindestens ein Jahr lang
in der bisherigen Art weiterzubenutzen. Fur
zollfrei zugelassene Fahrzeuge, die vor
Ablauf der Frist veraussert werden, kann das
Eidgenossische Finanz- und Zolldeparte-
ment mit Ricksicht auf das Alter der Fahr-
zeuge eine Erméassigung des nachzuentrich-
tenden Zollbetreffnisses oder die Zollbe-
freiung vorsehen.

4 Ubersiedlungsgut ist in unmittelbarem
zeitlichem Zusammenhang mit der Wohn-
sitzverlegung einzufiihren. Weist der Zuzie-
hende nach, dass der Einfuhr ein Hindernis
entgegensteht, so kann ihm die Zollbe-
freiung nach Wegfall des Hindernisses,
spatestens jedoch binnen drei Jahren seit
der Wohnsitzverlegung gewéhrt werden.
Fir spater eingefiihrtes Ubersiedlungsgut
kann bei Umstanden, die die Verspatung als
begreiflich erscheinen lassen, eine ange-
messene Zollermassigung gewahrt werden.
5 Die Zollbefreiung ist bei der Einfuhr zu
beantragen. Nachsendungen sind bei der
ersten Einfuhr anzumelden.

6 Hausrat, personliche Gebrauchsgegen-
stdnde und Haushaltvorrate von Personen,
die sich ohne Aufgabe ihres inlandischen
Wohnsitzes ein Jahr lang im Ausland
aufgehalten haben, werden wie Ubersied-
lungsgut behandelt.

7 Hausrat und persénliche Gebrauchsge-
genstande von Personen mit Wohnsitz im
Ausland, die im Inland zum ausschliessli-
chen eigenen Gebrauch ein Haus oder eine
Wohnung erwerben oder mieten, werden
wie Ubersiedlungsgut behandelt, wenn sie
vor dem Erwerb oder der Miete des Hauses
oder der Wohnung mindestens sechs Mo-
nate im eigenen Haushalt im Ausland
benutzt worden sind und die Einfuhr in
unmittelbarem zeitlichem Zusammenhang

mit dem Erwerb oder der Miete der Raum-
lichkeiten erfolgt.

Verfahren und Hinweise

1. Der Antrag auf Abgabenbefreiung ist
anlasslich der Einfuhr im Formular «Erklah-
rung/Abfertigungsantrag» (Abschnitt 2 und
3) zu stellen.

2. Mit diesem Formular sind dem Zollamt
vorzulegen:

a) das Verzeichnis der einzufiihrenden
Waren; Waren, auf welche die Vorausset-
zungen fir die Abgabenbefreiung nicht
zutreffen, sind am Schluss des Verzeichnis-
sesals «zu verzollende Wareny aufzufiihren;
b) das schweizerische Aufenthaltspapier
(bei zuziehenden auslandischen Staatsan-
gehorigen);

c) der auslandische amtliche Zulassungs-
schein fiur Automobile, Motorboote und
Flugzeuge;

d) der Nachweis liber den Erwerb oder die
Miete eines Hauses oder einer Wohnung
bzw. Uber deren Bezugsbereitschaft (bei
Gegenstanden zur Ausstattung von Zweit-
wohnungen; s.a. Abs. 7 des vorstehenden
Art. 13).

Das Zollamt kann weitere Belege zur Uber-
prifung des Anspruches auf Abgabenbe-
freiung verlangen.

3. Personen, die bei der Zollabfertigung
nichtanwesend sind, (ibergeben das Formu-
lar «Erklarung/Abfertigungsantrag» und die
Belege nach Ziffer 2 dem Zolimeldepflichti-
gen (Bahn, Spediteur, Transportfirma) zu-
handen des Zollamtes.

4. Nachsendungensind dem Zollamt bei der
Abfertigung der ersten Sendung mit einem
besonderen Verzeichnis anzumelden.

5. Die Abgabenbefreiung fiir Gegenstande
zur Ausstattung von Zweitwohnungen
kommt nur in Betracht, wenn der Herkunfts-
staat Gegenrecht halt (Gegenrecht halten:
Bundesrepublik Deutschland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Norwegen, Schweden
und Tunesien).

6. Hat das Zollamt Zweifel am Anrecht auf
Abgabenbefreiung, so kann es das Uber-
siedlungsgut provisorisch verzollen, wobei
die Einfuhrabgaben sicherzustellen sind.
NB. Wer die Abgabenbefreiung erwirkt,
ohne dass hiezu die Voraussetzungen zu-
treffen, oder Fahrzeuge, fiir die eine Ver-
pflichtung zur Weiterbenutzung besteht,
vorzeitig einem Dritten abgibt, ohne sie
vorher zur Verzollung anzumelden, macht
sich einer Zollwiderhandlung schuldig.

Eidg. Oberzollrirektion



	Zollbehandlung von Übersiedlungsgut

